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Zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 
 
 
1. Art und Weise der Berücksichtigung von Umweltbelangen 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanes werden zahlreiche zeichnerische und textliche Festset-
zungen bezüglich Anpflanzung von Bäumen, Grünflächen und der Zweckbestimmung von 
Verkehrsflächen getroffen. Hierzu zählen z.B. die Pflanzung einer Baumreihe entlang der 
Weggentalstraße, die Pflanzung von Einzelbäumen in der Platzfläche, sowie die Offenlegung 
des Weggentalbachs zur Weiterführung des Weggentals in den Stadtraum. Die Pflanzung 
eines Baumdachs im Bereich des Busbahnhofs ist angedacht, wird jedoch im Bebauungs-
plan nicht festgelegt. 
Des Weiteren sind zur stadtökologischen Aufwertung des Gebietes Maßnahmen getroffen 
worden, die für das Schutzgut Mensch, in Form einer gesteigerten Aufenthaltsqualität und 
Verkehrssicherheit, eine deutliche Verbesserung, im Besonderen bei der Fußgängerführung 
bedeuten. Um eine standortgerechte und sowohl gestalterisch als auch ökologisch hochwer-
tige Pflanzenverwendung zu erreichen, werden differenzierte Pflanzenarten festgesetzt. 
 
Zur Ermittlung der eventuell zu erwartenden nachteiligen Umweltauswirkungen des Vorha-
bens wurden in erster Linie vorhandene Grundlagen, wie z.B. Gutachten zur Verkehrssituati-
on oder die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, aus-
gewertet.  
 
Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, die biologische Vielfalt, die Schutzgüter Boden, Was-
ser, Luft/Klima werden als nicht erheblich betrachtet. Dies ist in erster Linie auf den innerhalb 
des Untersuchungsraumes bereits vorhandenen hohen Versiegelungsgrad durch den Bus-
bahnhof, sowie der Verkehrsflächen, und die damit verbundenen Vorbelastungen für alle 
Umweltbelange zurückzuführen. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschafts-/ Stadt-
bild, den Menschen und den Kultur- und Denkmalschutz werden erheblich verbessert wer-
den.  
 
 
2. Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung 
 
Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar hat in seiner Sitzung am 25.01.2005 den 
Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Eugen-Bolz-Platz“ gefasst.  
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde am 17.03.2005 in 
Form einer Informationsveranstaltung in der Rottenburger Festhalle durchgeführt. Dabei 
wurden Fragen zu den Planinhalten vorgetragen, die von Verwaltung und Planern beantwor-
tet wurden.  
Zahlreiche Anregungen wurden in Bezug auf die Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit 
des Kreisverkehrsplatzes und des zentralen Busbahnhofes vorgebracht. Daneben wurden 
von Anwohnern Lärm– und Geruchsbelästigungen befürchtet.  
 
Mit Schreiben vom 31.01.2005 wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB die Behörden von der Pla-
nung unterrichtet und frühzeitig am Verfahren beteiligt. Neben den bereits von den Bürgern 
vorgebrachten Anregungen zur Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit des Kreisver-
kehrsplatzes und des zentralen Busbahnhofes wurden insbesondere noch folgende weitere 
wesentliche Anregungen vorgetragen: 
- Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes 
- Berücksichtigung der Belange der Kriminalprävention 
- Berücksichtigung der Lage im fachtechnisch abgegrenzten Wasserschutzgebiet  

Zone III A 
 



Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB fand vom 18.11.2005 bis einschließlich 
20.12.2005 statt. Mit Schreiben vom 14.11.2005 wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt. Ausgelegt wurden der Entwurf des Bebauungs-
planes mit seiner Begründung sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezoge-
nen Stellungnahmen. Daneben wurde auf die verfügbaren umweltbezogenen Informationen 
hingewiesen. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden neben Stellungnahmen im Zu-
sammenhang mit der detaillierten Ausführungsplanung insbesondere folgende wesentliche 
Anregungen aus der Bürgerschaft vorgebracht:  
- Prüfung der Notwendigkeit des Kreisverkehrs und seiner Funktionalität  
- Prüfung der Notwendigkeit der festgesetzten Baumreihen am Bushalteplateau 
 
Die Anregungen aus den Beteiligungsverfahren wurden unter anderem im Rahmen von ver-
schiedenen Gutachten (z.B. Verkehrsgutachten, Immissionsgutachten) überprüft und führten 
zum Teil zu einer Optimierung der nicht bebauungsplanrelevanten Ausführungsplanung. An-
dere wurden als Hinweis oder als nachrichtliche Übernahme im Bebauungsplan übernom-
men.  
 
 
3. Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Pla-

nungsmöglichkeiten 
 
Der an der Weggentalstraße gelegene Busbahnhof weist Mängel auf. Zum einen sind die 
Warteflächen zwischen den Busbuchten zu schmal, zum anderen sind die Einfahrtsradien für 
die großen Busse sehr eng, so dass teilweise sehr nah an den angrenzenden Hauskanten 
entlang gefahren werden muss. Zu Spitzenzeiten führt diese Situation dazu, dass der Bus-
bahnhof Sicherheitsmängel für Fußgänger aufweist, zumal nicht alle Busse einen Haltebe-
reich anfahren können. 
Seit mehreren Jahren setzen sich Anwohner für eine Verlegung oder Umgestaltung des 
Busbahnhofes ein. Sie fühlen sich zusätzlich durch die Lärmbelästigung wartender Schüler 
aber auch wartender Busse zu den Nachtstunden gestört. 
Die Stadtverwaltung hat sich schon seit Beginn der Beschwerden mit der Verlagerung oder 
Umgestaltung des Busbahnhofes beschäftigt. Ausschlaggebend für das Beibehalten der jet-
zigen Situation waren die eingeschränkten Eigentumsverhältnisse. Eine bessere Lösung 
konnte bisher nicht realisiert werden. Auch eine komplette Verlagerung in die Poststraße war 
mangels Fläche nicht möglich, zumal zusätzlich ein größerer Bushaltebereich am Eugen-
Bolz-Platz wegen der angrenzenden Schulnutzung nötig gewesen wäre. 
Gespräche mit dem Bischöflichen Ordinariat haben dann dazu geführt, dass das Bischöfliche 
Ordinariat bereit ist, Fläche nördlich des Palais für eine öffentliche Nutzung abzutreten. Die 
so entstandene neue Planungsgrundlage ermöglicht nun, den ampelgesteuerten Kreuzungs-
punkt Eugen-Bolz-Platz zu einem leistungsfähigen Kreisverkehrsplatz mit angegliedertem 
neuem Busbahnhof zu gestalten. 
 
Der neue Kreisverkehrsplatz sowie der neue Busbahnhof sind Verkehrsanlagen, die auch 
ohne Genehmigungsverfahren auf den bisher öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen ange-
legt werden könnten. Um aber die Bevölkerung frühzeitig in das Planungsverfahren einzu-
binden und auch die verkehrliche sowie die lärmbedingten Rahmenbedingungen abzuarbei-
ten, beschloss der Gemeinderat der Stadt Rottenburg den Bebauungsplan "Eugen-Bolz-
Platz“ aufzustellen.  
 
Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan 2010 der Verwaltungsgemeinschaft Rottenburg am 
Neckar – Hirrlingen – Neustetten - Starzach ist das Planungsgebiet „Eugen-Bolz-Platz“ mit 
sehr unterschiedlichen Nutzungen ausgewiesen: Sonstiges Sondergebiet (Bischöfliches Or-
dinariat), Grünfläche, Verkehrsfläche und Wohnbaufläche. Im heutigen Bestand sind die 
ausgewiesenen Flächen unbebaut und werden bereits als Fußgängerbereiche und Parkflä-
chen genutzt. Auch in der Planung sind weitestgehend Verkehrsflächen und Verkehrsflächen 



besonderer Zweckbestimmung vorgesehen, es soll lediglich eine Umgestaltung des Eugen-
Bolz-Platzes und somit der bestehenden Verkehrsflächen erfolgen. 
Somit kann die Ausweisung von Verkehrsflächen im Bebauungsplan als eine Entwicklung 
gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan angesehen werden.  
Ein Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes ist bereits eingeleitet. Für den Bereich 
Eugen-Bolz-Platz erfolgt die Anpassung an die Neuplanung. 
 
 
 
Rottenburg am Neckar, den 12.05.2006 
 
 
 
Angelika Garthe 
Stadtplanungsamt 
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